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Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt     Heidelberg, 15.06.2026 
Neckar in Heidelberg 
3809S-312.08/001-010/ 
 
 
Schifffahrtspolizeiliche Anordnung des WSA Neckar in Heidel-
berg mit der Nr. 35/2026 

 
 
Auf Grund der Erlaubnis einer besonderen Veranstaltung nach § 1.23 
der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung (BinSchStrO) vom 
16.12.2011 wird folgende schifffahrtspolizeiliche Anordnung vorüber-
gehender Art nach § 1.22 BinSchStrO erteilt. 
 
Gesperrte Wasserfläche für Fahrzeuge aller Art sowie Perso-

nen im und auf dem Wasser  
 
im Bereich: 
 

von Ne-Km 24,05 (Wasserschachtel) bis Ne-Km 24,25  
(oberhalb Theodor-Heuss-Brücke),  

 
vom geographisch rechten Ufer aus bis zur Höhe des geographisch 
rechten Brückenpfeilers der Theodor-Heuss-Brücke außerhalb der 
Fahrrinne  
 

am Sonntag, den 05.07.2026 
von 15:00 Uhr bis 15:45 Uhr; 
von 17:00 Uhr bis 17:45 Uhr 

 
Die für den durchgehenden Schiffsverkehr angrenzende Fahrrinne, 
bleibt jedoch von dieser Sperre unberührt. 
Ein Anlegen an- bzw. ein Ablegen von- der Steiger Anlage bei Ne-Km 
24,155 (geographisch rechtes Ufer) ist während der Sperrzeiten nicht 
möglich. 
 
Im Auftrag 
Fritzen 

 


